
Abrechnung Hebammenleistungen bei Fehlgeburt in Deutschland 
 
 

• Hilfe bei Fehlgeburt: Pauschale; außerklinisch inkl. 8 Stunden vor der Fehlgeburt, mit 
Belegvertrag in der Klinik inkl. 1 Stunde vor der Fehlgeburt: Position 130X/131X 
Die Positionen 130X/131X können auch abgerechnet werden, wenn die Fehlgeburt 
ärztlicherseits künstlich eingeleitet wurde. 

• Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder Wehen: wenn die Betreuung vor der 
Fehlgeburt länger als die in der Pauschalvergütung vorgesehene Zeit beansprucht: Position 
050X/051X 

• Wochenbett: Position 180X/181X; Beratung, auch mit Kommunikationsmedium: Position 230 
 
 
Ausführliche Erläuterung und weitere Angaben: 
https://www.gkv-
spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/hebammen/hebammenhilfevertrag/
hebammenhilfevertrag.jsp 
 
 
Hinweis: Die Hebammenbegleitung bei Fehlgeburt erfordert keine Geburtshilfe-
Haftpflichtversicherung. Dies gilt für Hebammen, die über den Deutschen Hebammenverband (DHV) 
versichert sind. Individuelle Handhabungen der anderen Versicherungen müssen abgeklärt werden.  
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